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AMTLICHER TEIL

Beschlussfassung
zur Berufung des Wahlleiters und

des Stellvertreters

Gemäß § 4 Abs. 2 S. 1 ThürKWG hat der Gemeinderat den
Bürgermeister, einen Beigeordneten oder eine Person aus dem
Kreis der Bediensteten der Gemeinde oder der Verwaltungs-
gemeinschaft zum Wahlleiter und eine weitere Person zur
Stellvertretung des Wahlleiters zu berufen.

Bewerber, Beauftragte für Wahlvorschläge und deren Stell-
vertreter sowie Leiter einer Aufstellungsversammlung für die
Bürgermeisterwahl können nach § 4 Abs. 2 S. 2 ThürKWG nicht
zum Wahlleiter oder zu dessen Stellvertretung berufen werden.

Gemeinde Birkenhügel
Beschluss-Nr. 19-05/10

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenhügel beruft nach § 4
Abs. 2 des Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG)
den Beigeordneten der Gemeinde Birkenhügel, Herrn Steffen
Strößner, zum Wahlleiter der Gemeinde Birkenhügel für die am 
6. Juni 2010 stattfindende Bürgermeisterwahl.

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenhügel beruft die
Bedienstete der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig, Frau
Martina Lang, zur stellvertretenden Wahlleiterin für die Bürger-
meisterwahl.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl 6
Datum 23.02.2010
anwesend 5
stimmberechtigt 5
ja 4
nein 0
Enthaltung 1

Gemeinde Blankenberg
Beschluss-Nr. 35-10/10

Der Gemeinderat der Gemeinde Blankenberg beruft nach § 4
Abs. 2 des Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) den
Beigeordneten der Gemeinde Blankenberg, Herrn Max Wietzel,
zum Wahlleiter der Gemeinde Blankenberg für die am 6. Juni
2010 stattfindende Bürgermeisterwahl.

Der Gemeinderat der Gemeinde Blankenberg beruft die
Bedienstete der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig,
Frau Andrea Leukert, zur stellvertretenden Wahlleiterin für die
Bürgermeisterwahl.

Bürgermeisterwahl 2010
Abstimmungsergebnis:

Anzahl 12
Datum 04.03.2010
anwesend 8
stimmberechtigt 8
ja 8
nein 0
Enthaltung 0

Gemeinde Blankenstein
Beschluss-Nr. 49-13/10

Der Gemeinderat der Gemeinde Blankenstein beruft nach § 4
Abs. 2 des Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) die
Bedienstete der Gemeinde Blankenstein, Frau Marietta Seifert,
zur Wahlleiterin der Gemeinde Blankenstein für die am 6. Juni
2010 stattfindende Bürgermeisterwahl.

Der Gemeinderat der Gemeinde Blankenstein beruft die
Bedienstete der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig, Frau
Heidi Höhn, zur stellvertretenden Wahlleiterin für die Bürger-
meisterwahl.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl 9
Datum 04.03.2010
anwesend 6
stimmberechtigt 6
ja 6
nein 0
Enthaltung 0

Gemeinde Harra
Beschluss-Nr. 49-08/10

Der Gemeinderat der Gemeinde Harra beruft nach § 4 Abs. 2 des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) den Beigeordne-
ten der Gemeinde Harra,  Herrn Thomas Fröhlich, zum Wahlleiter
der Gemeinde Harra für die am 6. Juni 2010 stattfindende Bürger-
meisterwahl.

Der Gemeinderat der Gemeinde Harra beruft die Bedienstete der
Gemeinde Harra, Frau Sabine Pitzschel, zur stellvertretenden
Wahlleiterin für die Bürgermeisterwahl.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl 9
Datum 23.02.2010
anwesend 7
stimmberechtigt 6
ja 6
nein 0
Enthaltung 0
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Gemeinde Neundorf
Beschluss-Nr. 48-08/10

Der Gemeinderat der Gemeinde Neundorf beruft nach § 4 Abs. 2
des Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) den Bei-
geordneten der Gemeinde Neundorf, Herrn Dieter Gersdorf, zum
Wahlleiter der Gemeinde Neundorf für die am 6. Juni 2010
stattfindende Bürgermeisterwahl.

Der Gemeinderat der Gemeinde Neundorf beruft die Bedienstete
der Gemeinde Neundorf, Frau Andrea Georgi, zur stellvertreten-
den Wahlleiterin für die Bürgermeisterwahl.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl 9
Datum 03.03.2010
anwesend 8
stimmberechtigt 8
ja 8
nein 0
Enthaltung 0

Gemeinde Pottiga
Beschluss-Nr. 30-07/10

Der Gemeinderat der Gemeinde Pottiga beruft nach § 4 Abs. 2 des
Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) den Gemein-
schaftsvorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Renn-
steig, Herrn Helmut Wirth, zum Wahlleiter der Gemeinde Pottiga
für die am 6. Juni 2010 stattfindende Bürgermeisterwahl.

Der Gemeinderat der Gemeinde Pottiga beruft den Beigeordneten
der Gemeinde Pottiga, Herrn Ralf Däumer, zum stellvertretenden
Wahlleiter für die Bürgermeisterwahl.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl 7
Datum 05.03.2010
anwesend 7
stimmberechtigt 7
ja 7
nein 0
Enthaltung 0

Gemeinde Schlegel
Beschluss-Nr. 23-08/10

Der Gemeinderat der Gemeinde Schlegel beruft nach § 4 Abs. 2
des Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) die Bedien-
stete der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig, Frau
Monika Gäbelein, zur Wahlleiterin der Gemeinde Schlegel für
die am 6. Juni 2010 stattfindende Bürgermeisterwahl.

Der Gemeinderat der Gemeinde Schlegel beruft den Bediensteten
der Gemeinde Schlegel, Herrn Lutz Rechenbach, zum stellvertre-
tenden Wahlleiter für die Bürgermeisterwahl.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl 6
Datum 17.02.2010
anwesend 6
stimmberechtigt 6
ja 6
nein 0
Enthaltung 0

Bekanntmachung der Aufforderung
zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl

des Bürgermeisters in der Gemeinde Birkenhügel
am 6. Juni 2010

1. In der Gemeinde BIRKENHÜGEL wird am 6. Juni 2010 ein
ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt.

Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte
im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag
das 21. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs
Monaten seinen Aufenthalt in der Gemeinde hat; der Aufent-
halt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der
Gemeinde gemeldet ist. 

Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des
Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehörig-
keit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union
besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt
und wählbar wie Deutsche.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der
Bundesrepublik Deutschland:

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Däne-
mark, Republik Estland, Republik Finnland, Französische
Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland,
Italienische Republik, Republik Lettland, Republik Litauen,
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugie-
sische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien,
Tschechische Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Republik
Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätz-
lichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung
befindet (§ 12 ThürKWG).

Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden,
wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. 

Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer im
Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht besitzt.

Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die
Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde
eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministe-
rium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit
oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet
hat.

Er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der
erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für
Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
einverstanden ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
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1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wähler-
gruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen
Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewer-
bers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. 

Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt
werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen,
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder
Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der
Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine
weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich
ist.

Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht
Bewerber des Wahlvorschlags sind.

Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die
Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftrag-
ter, der zweite als sein Stellvertreter.

Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahl-
vorschlags der Stellvertreter.

Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes
bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhin-
derung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärun-
gen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche
Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen
und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahl-
ordnung enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe 

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und
Anschrift des Bewerbers 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stell-
vertreters

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums
und ihrer Anschrift

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als
Anlage beizufügen:

Die Erklärungen des Bewerbers nach dem Muster der Anlage
6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl in einem
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist, dass er
der Aufnahme in dem Wahlvorschlag zustimmt sowie die
Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen
des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburts-
datum, den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter
Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und
der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal
soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder
zu wählen sind (insgesamt 30 Unterschriften).

Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister als Einzelbewerber,
sind keine Unterstützungsunterschriften erforderlich.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage bei-
zufügen: Die Erklärung des Einzelbewerbers nach dem Muster
der Anlage 6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl
in einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist
sowie die Erklärungen nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte
Bewerber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen
Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wähler-
gruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben,
sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine
gemeinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. 

Der Bewerber kann auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe
aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu
diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung
gewählt werden.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag
einzureichen.

Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der
Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in
geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte
Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und
den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an
Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde
im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde
liegt, oder im Gemeinderat der Gemeinde Birkenhügel
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vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel
Wahlberechtigten unterstützt werden, wie Gemeinderats-
mitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unter-
stützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten
wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinde-
rat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte,
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des
Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat
vertreten ist.   

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass
die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14
Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner
des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des
Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Saale-Rennsteig bis zum 3. Mai 2010, 18.00
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nach-
namens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen
und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. 

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten 

Montag 09.00 – 12.00 Uhr  
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
Freitag 08.00 – 11.00 Uhr

in der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Einwohnermeldeamt
Rennsteig 2, 07366 Blankenstein

ausgelegt.

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind,
einen Eintragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft
Saale-Rennsteig aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen
Eintragungsschein.

Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden,
dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt

und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Ein-
tragungsraum für sie vorzunehmen.

Die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften aus-
geschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl
bereits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet
haben.

Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen
werden.

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahl-
vorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften
(Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach
Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. 

Die Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend.

4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am
23. April 2010 bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Gemeinde in
der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig, Rennsteig 2,
07366 Blankenstein einzureichen. 

Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 23. April
2010 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung
des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der
übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schrift-
liche Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen
werden.

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag
eingereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vor-
geschlagenen Bewerber durchgeführt.

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte
Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen
spätestens am 3. Mai 2010 bis 18.00 Uhr behoben sein. 

Am 4. Mai 2010 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusam-
men und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind. 

Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet
die Wahl nicht statt.

7. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männ-
licher und weiblicher Form.

Birkenhügel, den 19. März 2010

Steffen Strößner
Wahlleiter
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Bekanntmachung der Aufforderung
zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl

des Bürgermeisters in der Gemeinde Blankenberg
am 6. Juni 2010

1. In der Gemeinde BLANKENBERG wird am 6. Juni 2010 ein
ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt.

Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte
im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag
das 21. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs
Monaten seinen Aufenthalt in der Gemeinde hat; der Aufent-
halt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der
Gemeinde gemeldet ist. 

Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des
Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehörig-
keit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union
besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt
und wählbar wie Deutsche.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der
Bundesrepublik Deutschland:

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Däne-
mark, Republik Estland, Republik Finnland, Französische
Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland,
Italienische Republik, Republik Lettland, Republik Litauen,
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugie-
sische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien,
Tschechische Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Republik
Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätz-
lichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung
befindet (§ 12 ThürKWG).

Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden,
wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. 

Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer im
Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht besitzt.

Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die
Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde
eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministe-
rium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit
oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet
hat.

Er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der
erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für
Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
einverstanden ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wähler-
gruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen
Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewer-
bers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. 

Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt
werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen,
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder
Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der
Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine
weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich
ist.

Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht
Bewerber des Wahlvorschlags sind.

Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die
Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftrag-
ter, der zweite als sein Stellvertreter.

Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahl-
vorschlags der Stellvertreter.

Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes
bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhin-
derung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärun-
gen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche
Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen
und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahl-
ordnung enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe 

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und
Anschrift des Bewerbers 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stell-
vertreters

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums
und ihrer Anschrift

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als
Anlage beizufügen:
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Die Erklärungen des Bewerbers nach dem Muster der Anlage
6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl in einem
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist, dass er
der Aufnahme in dem Wahlvorschlag zustimmt sowie die
Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen
des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburts-
datum, den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter
Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und
der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal
soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder
zu wählen sind (insgesamt 60 Unterschriften).

Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister als Einzelbewerber,
sind keine Unterstützungsunterschriften erforderlich.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage bei-
zufügen: Die Erklärung des Einzelbewerbers nach dem Muster
der Anlage 6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl
in einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist
sowie die Erklärungen nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte
Bewerber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen
Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wähler-
gruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben,
sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine
gemeinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. 

Der Bewerber kann auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe
aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu
diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung
gewählt werden.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag
einzureichen.

Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der
Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in
geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte
Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und
den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an
Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde
im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde
liegt, oder im Gemeinderat der Gemeinde Blankenberg

vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel
Wahlberechtigten unterstützt werden, wie Gemeinderats-
mitglieder zu wählen sind (insgesamt 48 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unter-
stützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten
wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinde-
rat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte,
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des
Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat
vertreten ist.   

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass
die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14
Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner
des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des
Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Saale-Rennsteig bis zum 3. Mai 2010, 18.00
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nach-
namens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen
und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. 

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten 

Montag 09.00 – 12.00 Uhr  
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
Freitag 08.00 – 11.00 Uhr

in der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Einwohnermeldeamt
Rennsteig 2, 07366 Blankenstein

ausgelegt.

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind,
einen Eintragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft
Saale-Rennsteig aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen
Eintragungsschein.

Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden,
dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt
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und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Ein-
tragungsraum für sie vorzunehmen.

Die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften aus-
geschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl
bereits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet
haben.

Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen
werden.

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahl-
vorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften
(Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach
Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. 

Die Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend.

4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am
23. April 2010 bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Gemeinde in
der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig, Rennsteig 2,
07366 Blankenstein einzureichen. 

Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 23. April
2010 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung
des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der
übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schrift-
liche Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen
werden.

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag
eingereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vor-
geschlagenen Bewerber durchgeführt.

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte
Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen
spätestens am 3. Mai 2010 bis 18.00 Uhr behoben sein. 

Am 4. Mai 2010 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusam-
men und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind. 

Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet
die Wahl nicht statt.

7. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männ-
licher und weiblicher Form.

Blankenberg, den 19. März 2010

Max Wietzel
Wahlleiter

Bekanntmachung der Aufforderung
zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl

des Bürgermeisters in der Gemeinde Blankenstein
am 6. Juni 2010

1. In der Gemeinde BLANKENSTEIN wird am 6. Juni 2010 ein
ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt.

Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte
im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag
das 21. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs
Monaten seinen Aufenthalt in der Gemeinde hat; der Aufent-
halt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der
Gemeinde gemeldet ist. 

Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des
Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehörig-
keit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union
besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt
und wählbar wie Deutsche.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der
Bundesrepublik Deutschland:

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Däne-
mark, Republik Estland, Republik Finnland, Französische
Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland,
Italienische Republik, Republik Lettland, Republik Litauen,
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugie-
sische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien,
Tschechische Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Republik
Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätz-
lichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung
befindet (§ 12 ThürKWG).

Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden,
wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. 

Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer im
Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht besitzt.

Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die
Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde
eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministe-
rium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit
oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet
hat.

Er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der
erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für
Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
einverstanden ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
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1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wähler-
gruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen
Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewer-
bers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. 

Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt
werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen,
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder
Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der
Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine
weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich
ist.

Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht
Bewerber des Wahlvorschlags sind.

Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die
Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftrag-
ter, der zweite als sein Stellvertreter.

Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahl-
vorschlags der Stellvertreter.

Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes
bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhin-
derung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärun-
gen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche
Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen
und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahl-
ordnung enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe 

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und
Anschrift des Bewerbers 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stell-
vertreters

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums
und ihrer Anschrift

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als
Anlage beizufügen:

Die Erklärungen des Bewerbers nach dem Muster der Anlage
6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl in einem
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist, dass er
der Aufnahme in dem Wahlvorschlag zustimmt sowie die
Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen
des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburts-
datum, den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter
Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und
der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal
soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder
zu wählen sind (insgesamt 40 Unterschriften).

Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister als Einzelbewerber,
sind keine Unterstützungsunterschriften erforderlich.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage bei-
zufügen: Die Erklärung des Einzelbewerbers nach dem Muster
der Anlage 6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl
in einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist
sowie die Erklärungen nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte
Bewerber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen
Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wähler-
gruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben,
sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine
gemeinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. 

Der Bewerber kann auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe
aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu
diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung
gewählt werden.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag
einzureichen.

Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der
Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in
geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte
Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und
den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an
Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde
im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde
liegt, oder im Gemeinderat der Gemeinde Blankenstein
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vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel
Wahlberechtigten unterstützt werden, wie Gemeinderats-
mitglieder zu wählen sind (insgesamt 32 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unter-
stützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten
wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinde-
rat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte,
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des
Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat
vertreten ist.   

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass
die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14
Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner
des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des
Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Saale-Rennsteig bis zum 3. Mai 2010, 18.00
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nach-
namens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen
und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. 

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten 

Montag 09.00 – 12.00 Uhr  
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
Freitag 08.00 – 11.00 Uhr

in der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Einwohnermeldeamt
Rennsteig 2, 07366 Blankenstein

ausgelegt.

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind,
einen Eintragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft
Saale-Rennsteig aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen
Eintragungsschein.

Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden,
dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt

und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Ein-
tragungsraum für sie vorzunehmen.

Die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften aus-
geschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl
bereits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet
haben.

Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen
werden.

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahl-
vorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften
(Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach
Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. 

Die Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend.

4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am
23. April 2010 bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Gemeinde in
der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig, Rennsteig 2,
07366 Blankenstein einzureichen. 

Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 23. April
2010 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung
des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der
übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schrift-
liche Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen
werden.

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag
eingereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vor-
geschlagenen Bewerber durchgeführt.

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte
Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen
spätestens am 3. Mai 2010 bis 18.00 Uhr behoben sein. 

Am 4. Mai 2010 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusam-
men und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind. 

Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet
die Wahl nicht statt.

7. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männ-
licher und weiblicher Form.

Blankenstein, den 19. März 2010

Marietta Seifert
Wahlleiter
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Bekanntmachung der Aufforderung
zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl

des Bürgermeisters in der Gemeinde Harra
am 6. Juni 2010

1. In der Gemeinde HARRA wird am 6. Juni 2010 ein ehrenamt-
licher Bürgermeister gewählt.

Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte
im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag
das 21. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs
Monaten seinen Aufenthalt in der Gemeinde hat; der Aufent-
halt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der
Gemeinde gemeldet ist. 

Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des
Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehörig-
keit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union
besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt
und wählbar wie Deutsche.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der
Bundesrepublik Deutschland:

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Däne-
mark, Republik Estland, Republik Finnland, Französische
Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland,
Italienische Republik, Republik Lettland, Republik Litauen,
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugie-
sische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien,
Tschechische Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Republik
Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätz-
lichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung
befindet (§ 12 ThürKWG).

Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden,
wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. 

Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer im
Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht besitzt.

Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die
Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde
eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministe-
rium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit
oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet
hat.

Er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der
erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für
Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
einverstanden ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wähler-
gruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen
Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewer-
bers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. 

Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt
werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen,
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder
Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der
Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine
weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich
ist.

Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht
Bewerber des Wahlvorschlags sind.

Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die
Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftrag-
ter, der zweite als sein Stellvertreter.

Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahl-
vorschlags der Stellvertreter.

Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes
bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhin-
derung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärun-
gen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche
Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen
und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahl-
ordnung enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe 

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und
Anschrift des Bewerbers 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stell-
vertreters

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums
und ihrer Anschrift

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als
Anlage beizufügen:
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Die Erklärungen des Bewerbers nach dem Muster der Anlage
6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl in einem
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist, dass er
der Aufnahme in dem Wahlvorschlag zustimmt sowie die
Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen
des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburts-
datum, den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter
Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und
der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal
soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder
zu wählen sind (insgesamt 40 Unterschriften).

Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister als Einzelbewerber,
sind keine Unterstützungsunterschriften erforderlich.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage bei-
zufügen: Die Erklärung des Einzelbewerbers nach dem Muster
der Anlage 6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl
in einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist
sowie die Erklärungen nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte
Bewerber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen
Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wähler-
gruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben,
sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine
gemeinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. 

Der Bewerber kann auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe
aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu
diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung
gewählt werden.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag
einzureichen.

Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der
Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in
geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte
Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und
den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an
Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde
im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde
liegt, oder im Gemeinderat der Gemeinde Harra vertreten

sind, müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe
zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten
unterstützt werden, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen
sind (insgesamt 32 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unter-
stützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten
wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinde-
rat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte,
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des
Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat
vertreten ist.   

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass
die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14
Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner
des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des
Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Saale-Rennsteig bis zum 3. Mai 2010, 18.00
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nach-
namens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen
und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. 

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten 

Montag 09.00 – 12.00 Uhr  
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
Freitag 08.00 – 11.00 Uhr

in der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Einwohnermeldeamt
Rennsteig 2, 07366 Blankenstein

ausgelegt.

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind,
einen Eintragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft
Saale-Rennsteig aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen
Eintragungsschein.

Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden,
dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt
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und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Ein-
tragungsraum für sie vorzunehmen.

Die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften aus-
geschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl
bereits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet
haben.

Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen
werden.

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahl-
vorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften
(Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach
Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. 

Die Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend.

4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am
23. April 2010 bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Gemeinde in
der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig, Rennsteig 2,
07366 Blankenstein einzureichen. 

Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 23. April
2010 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung
des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der
übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schrift-
liche Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen
werden.

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag
eingereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vor-
geschlagenen Bewerber durchgeführt.

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte
Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen
spätestens am 3. Mai 2010 bis 18.00 Uhr behoben sein. 

Am 4. Mai 2010 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusam-
men und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind. 

Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet
die Wahl nicht statt.

7. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männ-
licher und weiblicher Form.

Harra, den 19. März 2010

Thomas Fröhlich
Wahlleiter

Bekanntmachung der Aufforderung
zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl
des Bürgermeisters in der Gemeinde Neundorf

am 6. Juni 2010

1. In der Gemeinde NEUNDORF wird am 6. Juni 2010 ein
ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt.

Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte
im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag
das 21. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs
Monaten seinen Aufenthalt in der Gemeinde hat; der Aufent-
halt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der
Gemeinde gemeldet ist. 

Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des
Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehörig-
keit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union
besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt
und wählbar wie Deutsche.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der
Bundesrepublik Deutschland:

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Däne-
mark, Republik Estland, Republik Finnland, Französische
Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland,
Italienische Republik, Republik Lettland, Republik Litauen,
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugie-
sische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien,
Tschechische Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Republik
Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätz-
lichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung
befindet (§ 12 ThürKWG).

Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden,
wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. 

Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer im
Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht besitzt.

Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die
Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde
eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministe-
rium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit
oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet
hat.

Er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der
erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für
Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
einverstanden ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
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1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wähler-
gruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen
Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewer-
bers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. 

Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt
werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen,
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder
Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der
Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine
weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich
ist.

Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht
Bewerber des Wahlvorschlags sind.

Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die
Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftrag-
ter, der zweite als sein Stellvertreter.

Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahl-
vorschlags der Stellvertreter.

Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes
bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhin-
derung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärun-
gen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche
Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen
und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahl-
ordnung enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe 

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und
Anschrift des Bewerbers 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stell-
vertreters

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums
und ihrer Anschrift

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als
Anlage beizufügen:

Die Erklärungen des Bewerbers nach dem Muster der Anlage
6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl in einem
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist, dass er
der Aufnahme in dem Wahlvorschlag zustimmt sowie die
Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen
des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburts-
datum, den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter
Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und
der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal
soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder
zu wählen sind (insgesamt 40 Unterschriften).

Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister als Einzelbewerber,
sind keine Unterstützungsunterschriften erforderlich.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage bei-
zufügen: Die Erklärung des Einzelbewerbers nach dem Muster
der Anlage 6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl
in einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist
sowie die Erklärungen nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte
Bewerber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen
Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wähler-
gruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben,
sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine
gemeinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. 

Der Bewerber kann auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe
aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu
diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung
gewählt werden.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag
einzureichen.

Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der
Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in
geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte
Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und
den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an
Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde
im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde
liegt, oder im Gemeinderat der Gemeinde Neundorf vertreten
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sind, müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe
zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten
unterstützt werden, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen
sind (insgesamt 32 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unter-
stützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten
wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinde-
rat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte,
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des
Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat
vertreten ist.   

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass
die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14
Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner
des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des
Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Saale-Rennsteig bis zum 3. Mai 2010, 18.00
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nach-
namens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen
und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. 

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten 

Montag 09.00 – 12.00 Uhr  
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
Freitag 08.00 – 11.00 Uhr

in der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Einwohnermeldeamt
Rennsteig 2, 07366 Blankenstein

ausgelegt.

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind,
einen Eintragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft
Saale-Rennsteig aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen
Eintragungsschein.

Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden,
dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt

und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Ein-
tragungsraum für sie vorzunehmen.

Die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften aus-
geschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl
bereits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet
haben.

Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen
werden.

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahl-
vorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften
(Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach
Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. 

Die Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend.

4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am
23. April 2010 bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Gemeinde in
der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig, Rennsteig 2,
07366 Blankenstein einzureichen. 

Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 23. April
2010 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung
des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der
übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schrift-
liche Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen
werden.

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag
eingereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vor-
geschlagenen Bewerber durchgeführt.

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte
Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen
spätestens am 3. Mai 2010 bis 18.00 Uhr behoben sein. 

Am 4. Mai 2010 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusam-
men und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind. 

Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet
die Wahl nicht statt.

7. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männ-
licher und weiblicher Form.

Neundorf, den 19. März 2010

Dieter Gersdorf
Wahlleiter
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Bekanntmachung der Aufforderung
zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl

des Bürgermeisters in der Gemeinde Pottiga
am 6. Juni 2010

1. In der Gemeinde POTTIGA wird am 6. Juni 2010 ein ehren-
amtlicher Bürgermeister gewählt.

Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte
im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag
das 21. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs
Monaten seinen Aufenthalt in der Gemeinde hat; der Aufent-
halt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der
Gemeinde gemeldet ist. 

Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des
Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehörig-
keit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union
besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt
und wählbar wie Deutsche.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der
Bundesrepublik Deutschland:

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Däne-
mark, Republik Estland, Republik Finnland, Französische
Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland,
Italienische Republik, Republik Lettland, Republik Litauen,
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugie-
sische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien,
Tschechische Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Republik
Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätz-
lichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung
befindet (§ 12 ThürKWG).

Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden,
wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. 

Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer im
Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht besitzt.

Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die
Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde
eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministe-
rium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit
oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet
hat.

Er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der
erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für
Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
einverstanden ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).

1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wähler-
gruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen
Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewer-
bers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. 

Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt
werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen,
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder
Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der
Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine
weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich
ist.

Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht
Bewerber des Wahlvorschlags sind.

Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die
Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftrag-
ter, der zweite als sein Stellvertreter.

Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahl-
vorschlags der Stellvertreter.

Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes
bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhin-
derung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärun-
gen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche
Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen
und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahl-
ordnung enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe 

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und
Anschrift des Bewerbers 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stell-
vertreters

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums
und ihrer Anschrift

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als
Anlage beizufügen:
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Die Erklärungen des Bewerbers nach dem Muster der Anlage
6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl in einem
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist, dass er
der Aufnahme in dem Wahlvorschlag zustimmt sowie die
Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen
des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburts-
datum, den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter
Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und
der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal
soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder
zu wählen sind (insgesamt 30 Unterschriften).

Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister als Einzelbewerber,
sind keine Unterstützungsunterschriften erforderlich.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage bei-
zufügen: Die Erklärung des Einzelbewerbers nach dem Muster
der Anlage 6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl
in einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist
sowie die Erklärungen nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte
Bewerber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen
Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wähler-
gruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben,
sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine
gemeinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. 

Der Bewerber kann auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe
aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu
diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung
gewählt werden.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag
einzureichen.

Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der
Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in
geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte
Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und
den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an
Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde
im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde
liegt, oder im Gemeinderat der Gemeinde Pottiga vertreten

sind, müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe
zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten
unterstützt werden, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen
sind (insgesamt 24 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unter-
stützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten
wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinde-
rat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte,
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des
Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat
vertreten ist.   

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass
die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14
Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner
des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des
Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Saale-Rennsteig bis zum 3. Mai 2010, 18.00
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nach-
namens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen
und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. 

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten 

Montag 09.00 – 12.00 Uhr  
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
Freitag 08.00 – 11.00 Uhr

in der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Einwohnermeldeamt
Rennsteig 2, 07366 Blankenstein

ausgelegt.

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind,
einen Eintragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft
Saale-Rennsteig aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen
Eintragungsschein.

Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden,
dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt
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und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Ein-
tragungsraum für sie vorzunehmen.

Die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften aus-
geschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl
bereits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet
haben.

Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen
werden.

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahl-
vorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften
(Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach
Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. 

Die Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend.

4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am
23. April 2010 bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Gemeinde in
der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig, Rennsteig 2,
07366 Blankenstein einzureichen. 

Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 23. April
2010 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung
des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der
übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schrift-
liche Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen
werden.

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag
eingereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vor-
geschlagenen Bewerber durchgeführt.

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte
Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen
spätestens am 3. Mai 2010 bis 18.00 Uhr behoben sein. 

Am 4. Mai 2010 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusam-
men und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind. 

Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet
die Wahl nicht statt.

7. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männ-
licher und weiblicher Form.

Pottiga, den 19. März 2010

Helmut Wirth
Wahlleiter

Bekanntmachung der Aufforderung
zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl

des Bürgermeisters in der Gemeinde Schlegel
am 6. Juni 2010

1. In der Gemeinde SCHLEGEL wird am 6. Juni 2010 ein
ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt.

Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte
im Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag
das 21. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs
Monaten seinen Aufenthalt in der Gemeinde hat; der Aufent-
halt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die Person in der
Gemeinde gemeldet ist. 

Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des
Melderechts maßgebend. Personen, die die Staatsangehörig-
keit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union
besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt
und wählbar wie Deutsche.

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der
Bundesrepublik Deutschland:

Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Däne-
mark, Republik Estland, Republik Finnland, Französische
Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland,
Italienische Republik, Republik Lettland, Republik Litauen,
Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, Königreich der
Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, Portugie-
sische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien,
Tschechische Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland sowie Republik
Zypern.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vorsätz-
lichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung
befindet (§ 12 ThürKWG).

Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden,
wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. 

Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer im
Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht besitzt.

Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für die
Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde
eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministe-
rium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit
oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet
hat.

Er muss ferner erklären, dass er mit der Einholung der
erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt für
Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR
einverstanden ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden
Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
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1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von
Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wähler-
gruppen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Zur Ein-
reichung von Wahlvorschlägen wird hiermit aufgefordert.

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen
Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewer-
bers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. 

Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt
werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen,
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder
Wählergruppe ist.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den
Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der
Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine
weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich
ist.

Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Die
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die
Unterschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht
Bewerber des Wahlvorschlags sind.

Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Bei
Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die
Unterzeichnung für ungültig.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftrag-
ter, der zweite als sein Stellvertreter.

Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahl-
vorschlags der Stellvertreter.

Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes
bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhin-
derung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärun-
gen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 

Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche
Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen
und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach
dem Muster der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahl-
ordnung enthalten:

a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe 

b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und
Anschrift des Bewerbers 

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stell-
vertreters

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums
und ihrer Anschrift

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als
Anlage beizufügen:

Die Erklärungen des Bewerbers nach dem Muster der Anlage
6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl in einem
anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist, dass er
der Aufnahme in dem Wahlvorschlag zustimmt sowie die
Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen
des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburts-
datum, den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie unter
Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums und
der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal
soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder
zu wählen sind (insgesamt 30 Unterschriften).

Bewirbt sich der bisherige Bürgermeister als Einzelbewerber,
sind keine Unterstützungsunterschriften erforderlich.

Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage bei-
zufügen: Die Erklärung des Einzelbewerbers nach dem Muster
der Anlage 6a zur ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl
in einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt ist
sowie die Erklärungen nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG.

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte
Bewerber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen
Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wähler-
gruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben,
sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit
vorzustellen.

Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine
gemeinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. 

Der Bewerber kann auch durch eine Versammlung von Dele-
gierten, die von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe
aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung zu
diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung
gewählt werden.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewer-
bers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung
sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag
einzureichen.

Hierbei haben der Versammlungsleiter und zwei weitere
Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem Wahlleiter der
Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass die Wahl in
geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte
Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und
den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

Der Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an
Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde
im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer
Landtag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde
liegt, oder im Gemeinderat der Gemeinde Schlegel vertreten
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sind, müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe
zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten
unterstützt werden, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen
sind (insgesamt 24 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unter-
stützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten
wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinde-
rat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahl-
vorschlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der
beteiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen
Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte,
weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des
Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Gemeinderat
vertreten ist.   

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass
die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14
Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unterzeichner
des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des
Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Saale-Rennsteig bis zum 3. Mai 2010, 18.00
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nach-
namens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen
und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. 

Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften wird
vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag
verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten 

Montag 09.00 – 12.00 Uhr  
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
Freitag 08.00 – 11.00 Uhr

in der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Einwohnermeldeamt
Rennsteig 2, 07366 Blankenstein

ausgelegt.

Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind,
einen Eintragungsraum bei der Verwaltungsgemeinschaft
Saale-Rennsteig aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen
Eintragungsschein.

Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden,
dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt

und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Ein-
tragungsraum für sie vorzunehmen.

Die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an
Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen für die
Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften aus-
geschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl
bereits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet
haben.

Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenommen
werden.

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die
erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahl-
vorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften
(Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüglich nach
Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. 

Die Ausführungen unter 3.3 gelten entsprechend.

4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am
23. April 2010 bis 18.00 Uhr eingereicht sein.

Die Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Gemeinde in
der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig, Rennsteig 2,
07366 Blankenstein einzureichen. 

Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 23. April
2010 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung
des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der
übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch schrift-
liche Erklärung des Einzelbewerbers zurückgenommen
werden.

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag
eingereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vor-
geschlagenen Bewerber durchgeführt.

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte
Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen
spätestens am 3. Mai 2010 bis 18.00 Uhr behoben sein. 

Am 4. Mai 2010 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusam-
men und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer
Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind. 

Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach der
Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet
die Wahl nicht statt.

7. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männ-
licher und weiblicher Form.

Schlegel, den 19. März 2010

Monika Gäbelein
Wahlleiter
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Verwaltungsgemeinschaft
HAUSHALTSSATZUNG

der Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
(Landkreis Saale-Orla)

für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt
die Gemeinschaftsversammlung der VG „Saale-Rennsteig“ mit Beschluss
(§ 57 ThürKO) vom 28. Januar 2010 folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
hiermit festgesetzt, er schließt im 

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 746.000,00 Euro

und im 

Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 101.900,00 Euro

ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht
festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 0,00 v.H.

(Grundsteuer A)

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 0,00 v.H.

2. Gewerbesteuer 0,00 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6
Die Verwaltungsgemeinschaftsumlage der Gemeinden beträgt
559.260,00 Euro (117,00 Euro/Einwohner bei einer Einwohnerzahl
von 4.780).

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in Kraft. 

Blankenstein, 11. März 2010

VG „Saale-Rennsteig“

Wirth
Gemeinschaftsvorsitzender

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des § 57 Abs. 3 ThürKO in
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 2 des Thüringer Geset-
zes über das Neue Kommunale Finanzwesen vom 19. November
2008 (GVBl. Nr. 12, S. 381) unter dem Hinweis, dass der Haus-
haltsplan und seine Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 in der Zeit 

von Montag, 29. März 2010

bis Donnerstag, 15. April 2010

im Verwaltungsgebäude
der Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Zimmer 2.5
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

während der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich
ausgelegt ist.

Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgt nach § 21
Absatz (3) ThürKO.

Die Eingangsbestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde liegt vom
8. Februar 2010 vor.

Bereich Finanzen

Bauplätze!

In folgenden Gemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft
stehen vollerschlossene Bauparzellen für Bauinteressierte zur
Verfügung:

Gemeinde Neundorf
Baugebiet „An der Kuppel“ Preis 46,02 Euro/m2

Gemeinde Schlegel
Baugebiet „In den Beunten“ Preis 35,79 Euro/m2

Gemeinde Harra
Baugebiet „Not“ Preis 47,55 Euro/m2

Gemeinde Blankenberg
Baugebiet „Flurweg“ Preis 39,00 Euro/m2

Gemeinde Pottiga
Baugebiet „Waldstraße“ Preis 32,38 Euro/m2

Preis 27,27 Euro/m2

Kommunale Wohnungen

In der Gemeinde Neundorf stehen folgende kommunale
Wohnung zur Vermietung frei:

- Dorfbachweg 20
EG rechts, 57,39 m2 Wohnfläche

- Köseleweg 10
EG rechts, 47,40 m2 Wohnfläche

- Köseleweg 10
DG rechts, 51,16 m2 Wohnfläche

Interessenten melden sich bitte in der Verwaltungsgemein-
schaft „Saale-Rennsteig“ in Blankenstein unter Telefon
03 66 42/29 60 18.
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Haushaltssatzungen 2010

Die Gemeinde Pottiga hat am 5. März 2010 die Haushaltssatzung
2010 mit Einnahmen und Ausgaben im

Verwaltungshaushalt i.H.v. 346.300,00 Euro 
Vermögenshaushalt i.H.v. 217.000,00 Euro

beschlossen.

Die Gemeinde Blankenstein hat am 11. März 2010 die Haus-
haltssatzung 2010 mit Einnahmen und Ausgaben im

Verwaltungshaushalt i.H.v. 991.300,00 Euro 
Vermögenshaushalt i.H.v. 935.700,00 Euro

beschlossen.

ENDE AMTLICHER TEIL

Öffentliche Bekanntmachung

Gemäß Thüringer Meldegesetz (ThürMeldeG) vom 26. Oktober
2006, veröffentlicht im GVBl. Seite 525, darf die Meldebehörde
Personenauskünfte erteilen an:

1. Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften über ihre Mit-
glieder und deren Familienangehörige; Familienangehörige
sind der Ehegatte, minderjährige Kinder und die Eltern
minderjähriger Kinder (§ 29 Abs. 1 und 2 ThürMeldeG)

2. Parteien und Wählergruppen und anderen Trägern von Wahl-
vorschlägen im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und
Abstimmungen in den sechs der Wahl vorangehenden Mona-
ten für Zwecke der Wahlwerbung (§ 32 Abs. 1 ThürMeldeG)

3. Mitglieder parlamentarischer und kommunaler Vertretungs-
körperschaften sowie Presse, Rundfunk und anderen Medien
auf deren Ersuchen zum Zwecke der Ehrung von Alters- und
Ehejubiläen (§ 32 Abs. 2 ThürMeldeG)

4. Adressbuchverlage (§ 32 Abs. 4 ThürMeldeG)

Gemäß § 29 Abs. 2 Satz 3 ThürMeldeG haben Familienangehöri-
ge von Mitgliedern einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaft angehören, das Recht, der Weitergabe ihrer
persönlichen Daten an die Religionsgesellschaft zu wider-
sprechen.

Dieser Widerspruch gilt nicht, wenn die Daten für Zwecke des
Steuererhebungsrechts benötigt werden.

Desgleichen besteht nach § 32 Abs. 4 ThürMeldeG für alle Betrof-
fenen ein Widerspruchsrecht zur Übermittlung ihrer persönlichen
Daten an die unter Punkt 2 bis 4 genannten Institutionen.

Die Widersprüche sind ohne Angaben von Gründen schriftlich bei
der

Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Einwohnermeldeamt
07366 Blankenstein

Einwohnermeldeamt

oder zur Niederschrift bei der zuständigen Meldestelle einzulegen.

Formulare sind bei der Meldestelle bzw. im Internet unter
www.vg-saale-rennsteig.de erhältlich.

Widersprüche, die bereits bei der Anmeldung auf dem Beiblatt
zum Meldeschein geltend gemacht wurden, behalten ihre Gültig-
keit.

Blankenstein, 18. März 2010

gez. i.A. Peter
Einwohnermeldeamt

Impressum:
Herausgeber und Redaktion:
VGS „Saale-Rennsteig“
07366 Blankenstein
Rennsteig 2
Tel.: 03 66 42 / 29 60 0
Fax: 03 66 42 / 29 60 28

Gesamtherstellung:
Satz & Media Service Uwe Nasilowski
07338 Kaulsdorf
Straße des Friedens 1a
Tel.: 03 67 33 / 2 33 15
Fax: 03 67 33 / 2 33 16
E-mail: satz.mediaservice@t-online.de

Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inhaber Uwe
Nasilowski gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.

Erscheinungsweise: monatlich – Kostenfreie Verteilung an alle
Haushalte der VGS „Saale-Rennsteig“.

Weitere Exemplare sind kostenfrei in der VGS „Saale-Renn-
steig“ – Hauptamt – erhältlich.

Die nächste Ausgabe des

„VGS - Anzeigers“
erscheint am 23.04.2010.

Redaktionsschluss ist der 14.04.2010.
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THÜRINGER ABFALLVERORDNUNG

Verbrennung von trockenem Baum-
und Strauchschnitt

Hier: Allgemeinverfügung gemäß § 4 Abs. 1 ThürPflanzAbfV

Die zuständigen Abfallbehörden – dies sind die Landkreise und
kreisfreien Städte – haben durch Allgemeinverfügung zu ent-
scheiden, ob in deren Zuständigkeitsbereich trockener Baum- und
Strauchschnitt im Außenbereich verbrannt werden darf.

Die entsprechende Allgemeinverfügung wurde im Amtsblatt des
Saale-Orla-Kreises im Monat März veröffentlicht, sie tritt am Tag
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Definitiv ist bereits durch § 4 PflanzAbfV geklärt, dass Verbren-
nungen von Baum- und Strauchschnitt im Innenbereich nicht
mehr zulässig sind, die Verbrennung ist – entsprechend der
Information vorangegangenen Schreibens – nach der neuen Vor-
schrift nur noch im Außenbereich (35 Abs. 1 BauGB) möglich.

Die Verbrennungszeiträume sind bis auf Weiteres für die Zeiten
vom 1. bis 14. April und vom 15. bis 30. Oktober – außer an
Sonn- und Feiertagen – festgelegt.

Wie gehabt, ist das Verbrennen nur als Ausnahmeregelung zu
sehen.

Das heißt, dass nur dann verbrannt werden darf, wenn die Beseiti-
gung von Baum- und Strauchschnitt auf dem Grundstück, auf dem
sie anfallen oder auf einem anderen geeigneten Grundstück, nach
den Vorgaben der Thüringer Pflanzenabfallverordnung noch
möglich ist und auch die Nutzung der vom Zweckverband Abfall-
wirtschaft Saale-Orla – ZASO zur Verfügung stehenden Anlagen
oder Einrichtungen nicht zumutbar ist.

Dem ist maßgeblich die Überlegung zu Grunde gelegt, dass im
Landkreis durch den Zweckverband ausreichend Anlagen-
kapazität geschaffen wurde, so dass grundsätzlich für jeden Haus-
halt, der über die Abfall-Grundgebühr erfasst ist, die kostenlose
Beseitigung von Pflanzenabfällen als zumutbar anzunehmen ist. 

Außerdem sollen, so wie es die Pflanzenabfallverordnung auch
vorsieht, die Möglichkeiten, Pflanzenabfälle auf eigenen Grund-
stücken durch Schreddern, Kompostieren etc. zu beseitigen, mehr
genutzt werden.

Bisher bestand die Pflicht, der zuständigen Gemeinde bzw. Stadt
den Zeitpunkt mitzuteilen, in dem die Abfälle zur Verbrennung
vorgesehen waren.

Einige Gemeinden empfanden die Entgegennahme der Anzeigen
als unnötige Belastung, so dass zur Verringerung des Verwal-
tungsaufwandes die Anzeigenpflicht in der neuen Verordnung
nicht mehr enthalten ist und die Pflicht zur Anzeige des Verbren-
nungstermins nicht mehr besteht.

Auskünfte erteilt Ihnen der Fachdienst Umwelt des Landratsamtes
Saale-Orla-Kreis.

NICHTAMTLICHER TEIL

Das Landratsamt
des Saale-Orla-Kreises informiert:

Informationen
aus den Ämtern

Geburtstagsjubiläen
Blankenberg
12.04. Ilka Just zum 85. Geburtstag
26.04. Elfi Stöcker zum 70. Geburtstag

Blankenstein
02.04. Elsbeth Seifert zum 75. Geburtstag
02.04. Herold Stauch zum 75. Geburtstag
07.04. Helga Voigt zum 70. Geburtstag
08.04. Siegfried Böckel zum 75. Geburtstag
14.04. Edith Meyer zum 70. Geburtstag

Harra
07.04. Ruth Neumeister zum 80. Geburtstag
18.04. Reinhard Gottschall zum 70. Geburtstag

Neundorf
06.04. Werner Petrusch zum 75. Geburtstag
15.04. Jürgen Voigt zum 65. Geburtstag
23.04. Erich Funk zum 70. Geburtstag

Schlegel
25.04. Siegfried Korn zum 75. Geburtstag
27.04. Hildegard Funk zum 95. Geburtstag

Schlegel OT Seibis
03.04. Irmgard Woldter zum 75. Geburtstag

Wir gratulieren recht herzlich und 
wünschen allen Jubilaren Glück und Gesundheit!

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Jubiläen durch das Einwohner-
meldeamt  hier veröffentlicht werden, sofern der Veröffentlichung nicht
oder nicht rechtzeitig widersprochen wurde.

Nutzen Sie Ihren 

VGS - Anzeiger
auch kostengünstig für private Danksagungen und
Mitteilungen bei Festlichkeiten und Höhepunkten

im persönlichen Leben!
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Beschlüsse der Gemeinden:

Harra

B-Nr. 42-01/10 Abgang, Übertragung und Bildung von
Haushaltsresten in 2009 für das Jahr 2010

B-Nr. 43-02/10 Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2009

B-Nr. 44-03/10 Vergabe
Erneuerung Heizungskessel Kindergarten
Harra

B-Nr. 45-04/10 Instandsetzung Kellergewölbe Tivoli

B-Nr. 46-05/10 Ergänzungsbeschluss zum Beschluss
3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung

B-Nr. 47-06/10 1. Änderungssatzung
zur Satzung zum Schutz des Baumbestandes
der Gemeinde Harra

B-Nr. 48-07/10 Genehmigung der Niederschrift der öffent-
lichen Gemeinderatssitzung vom 1. Dezem-
ber 2009

B-Nr. 49-08/10 Berufung des Wahlleiters und des stell-
vertretenden Wahlleiters

B-Nr. 50-09/10 Torerneuerung am Feuerwehrgebäude
Kießling

B-Nr. 51-10/10 Auftragsvergabe
Erneuerung der Tore und Türen am Feuer-
wehrgerätehaus Anger 19

B-Nr. 52-11/10 Bau eines Radweges
straßenbegleitend an der L 1076

B-Nr. 53-12/10 Kein Zukauf / Verkauf von KEBT-Stück-
aktien innerhalb des kommunalen Energie-
Pools

Blankenstein

B-Nr. 48-12/10 2. Änderungssatzung der Friedhofssatzung
der Gemeinde  Blankenstein

B-Nr. 49-13/10 Berufung des Wahlleiters und des stell-
vertretenden Wahlleiters

B-Nr. 54-18/10 Kein Zukauf / Verkauf von KEBT-Stück-
aktien innerhalb des kommunalen Energie-
Pools

Birkenhügel

B-Nr. 15-01/10 Genehmigung der Niederschrift der
öffentlichen Gemeinderatssitzung vom
17. November 2009

B-Nr. 16-02/10 Kenntnisnahme der Jahresrechnung für das
Haushaltsjahr 2009

Nachrichten aus dem
Hauptamt

Geburten
Neundorf

02.02.2010 Elaine Markert

Die Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“ 
gratuliert hiermit 

recht herzlich zur Geburt der neuen Erdenbürger.
Es wird darauf hingewiesen, dass alle beim Einwohnermeldeamt ein-
gehenden Mitteilungen über Geburten hier veröffentlicht werden, sofern
die Eltern der Veröffentlichung nicht oder nicht rechtzeitig wider-
sprochen haben.

Sterbefälle
Blankenberg

15.02.2010 Anita Buschmann, geb. Herrmann
im Alter von 73 Jahren

02.03.2010 Erich Schönfelder im Alter von 76 Jahren

12.03.2010 Anneliese Macht, geb. Möschwitzer
im Alter von 84 Jahren

Blankenstein

13.02.2010 Berta Philipp, geb. Neumeister
im Alter von 87 Jahren

19.02.2010 Margot Köcher, geb. Thomä
im Alter von 87 Jahren

Harra

04.03.2010 Petra Bolte, geb. Kunz im Alter von 69 Jahren

Pottiga

15.02.2010 Ruth Baumann, geb. Schmalfuß
im Alter von 72 Jahren

10.03.2010 Bernd Baumann im Alter von 50 Jahren

Eheschließungen
keine

Nachrichten
aus der Meldestelle

Öffnungszeiten
der Verwaltungsgemeinschaft 

Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 11.00 Uhr
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✦ ✦ ✦

B-Nr. 17-03/10 Betriebskostenabrechnung nach dem
Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz
für das Jahr 2008

B-Nr. 18-04/10 Kein Zukauf/ Verkauf von KEBT-Stück-
aktien innerhalb des kommunalen Energie-
Pools

B-Nr. 19-05/10 Berufung des Wahlleiters und des stell-
vertretenden Wahlleiters

B-Nr. 20-06/10 Änderungsbeschluss zum Satzungs-
beschluss zur 1. Änderungssatzung zur
Friedhofssatzung der Gemeinde Birken-
hügel

B-Nr. 21-07/10 Aufhebung der 2. Änderungssatzung zur
Hauptsatzung der Gemeinde Birkenhügel

B-Nr. 22-08/10 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung

B-Nr. 23-09/10 Vergaben der Arbeiten zur Bauwerks-
trockenlegung am Gemeindehaus, Friedens-
straße 16

Neundorf

B-Nr. 47-07/10 Genehmigung der Niederschrift über die
öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom
27. Januar 2010

B-Nr. 48-08/10 Berufung des Wahlleiters und des stell-
vertretenden Wahlleiters

B-Nr. 49-09/10 Zukauf von KEBT-Stückaktien innerhalb
des kommunalen Energie-Pools

B-Nr. 50-10/10 Vollzug des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes
Antrag auf immissionsschutzrechtliche
Genehmigung nach § 16 BImSchG bezüg-
lich der Änderung der Milchviehanlage
Neundorf- Biogasanlage

B-Nr. 51-11/10 Auflösung Umlegungsausschuss
nach § 8 Umlegungsausschussverordnung

Schlegel

B-Nr. 21-06/10 Genehmigung der Niederschrift der öffent-
lichen Gemeinderatssitzung vom 20. Januar
2010

B-Nr. 22-07/10 Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2009

B-Nr. 23-08/10 Berufung des Wahlleiters und des stell-
vertretenden Wahlleiters

Blankenberg

B-Nr. 34-09/10 Genehmigung der Niederschrift der öffent-
lichen Gemeinderatssitzung vom 21. Januar
2010

B-Nr. 35-10/10 Berufung des Wahlleiters und des stell-
vertretenden Wahlleiters

B-Nr. 36-11/10 Zukauf von KEBT-Stückaktien innerhalb
des kommunalen Energie-Pools

Pottiga

B-Nr. 16-16/09 Genehmigung der Niederschrift der öffent-
lichen Sitzung des Gemeinderates vom
8. Oktober 2009

B-Nr. 17-17/09 Überplanmäßige Ausgaben in der Haus-
haltsstelle 88000.50000 
Wohnungsrenovierung Schulstraße 4

B-Nr. 18-18/09 Überplanmäßige Ausgaben in der Haus-
haltsstelle 63120.94000 
Brücke Blumenaumühle

B-Nr. 21-21/09 Straßenausbaubeitragssatzung nach § 7 des
ThürKAG

B-Nr. 24-01/10 Genehmigung der Niederschrift der öffent-
lichen Sitzung des Gemeinderates vom
22. Dezember 2009

B-Nr. 25-02/10 Abgang, Übertragung und Bildung von
Haushaltsresten 2009

B-Nr. 26-03/10 Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2009

B-Nr. 27-04/10 Haushaltssatzung 2010

B-Nr. 28-05/10 Finanzplan und Investitionsprogramm 2009
bis 2013

B-Nr. 29-06/10 Betriebskostenabrechnung Kindertages-
einrichtung 2008

B-Nr. 30-07/10 Berufung des Wahlleiters und des stell-
vertretenden Wahlleiters

B-Nr. 32-09/10 Widmung der Planstraßen B und 3 im
Bebauungsgebiet

B-Nr. 33-10/10 Errichtung einer Aussichtsplattform
„Grünes Band“

B-Nr. 34-11/10 Betriebsgeländekomplex Schulstraße 19
Platzgestaltung

B-Nr. 35-12/10 Käufliche Abgabe Fußweggrundstück
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Veranstaltungshinweise
Veranstaltungstipps April 2010

Freitag, 2. April 2010
Frankenwaldverein e.V. OG Schlegel
Karfreitagstour – Steinbach

Samstag, 3. April 2010
Frankenwaldverein Seibis
Ostereiersuchen in Seibis

Sonntag, 4. April 2010
Heimatmuseum Harra

14.00 Uhr Saisoneröffnung und Osterausstellung
„Frühlingserwachen in Glas“
mit Vorführung der Glaskünstlerin
Kaffee und Kuchen 
Verkauf von Osterdeko und Drechseleien

17.00 Uhr 1. Angerfest mit Ostereiersuchen
über 100 Ostereier werden im Museum versteckt

anschl. „Saisonanbraten“
Sport und Freizeitteam e.V.
Osterspaziergang
Frankenwaldverein e.V. OG Blankenberg
Mit dem MDR unterwegs in Zeulenroda.

Dienstag, 6. April 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 7. April 2010
Neundorf
Freizeit- und Seniorentreff   
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingschießen mit Kurzwaffe für Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Mo-Sa, 12.-17. April 2010
Rennsteig-Etappenläufe
von Hörschel nach Blankenstein

Freitag, 16. April 2010
V. Etappe
Spechtsbrunn - Blankenstein 39,4 km

Dienstag, 13. April 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 14. April 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blintendorf

Samstag, 17. April 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

10.00 Uhr Vereinsvergleichsschießen für Ansässige
Schießanlage Blankenstein (bis 15.00 Uhr)

Dienstag, 20. April 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Schießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Dienstag, 20. April 2010
Neundorf

19.30 Uhr Chorprobe in der ehemaligen Schule

Mittwoch, 21. April 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für Jedermann
Schießanlage Blintendorf 

Samstag, 24. April 2010
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

14.00 Uhr Trainingsschießen mit Langwaffe für Jedermann
Schießanlage Lichtenberg 

Dienstag, 27. April 2010
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Neundorf
19.30 Uhr Chorprobe in der ehemaligen Schule

Mittwoch, 28. April 2010
Neundorf
Freizeit- und Seniorentreff

Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.
18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe für Jedermann

Schießanlage Blintendorf

Biefmarkenfreunde Naila e.V.
Gruppe Blankenstein

19.00 Uhr Gruppenabend
in der Gaststätte Rennsteig Blankenstein

Freitag, 30. April 2010
Rennsteigverein OG Blankenstein

19.00 Uhr Mitgliederversammlung im Gasthaus Rennsteig

Kulturbrauhaus (KUBRA)
in Bad Lobenstein

Echte Egelkräuter Events

Samstag, 3. April 2010
CLUB CENTRUM NIGHT
- sven u.k.
- heidomat
- robbie dee & jeremie

Samstag, 24. April 2010
TANZ DER SINNE
Die 17. Lobensteiner Partynacht

Elektronik
- Chris Wood
- Domenic de Agnelli
- White Horse
- Wacker & Zittrich

Shake your Ass
- DISCO INFERNO
- Pro Zeiko & Show
- D-Tale / Radio JAM-FM
- DJ Saeed

Disco Disco
- Radio Universe FM
- DJ Bernd
- Galaxis on Tour
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Maibaumaufstellungen
am 30. April 2010

Blankenstein
18.00 Uhr Selbitzplatz Blankenstein

15.30 Uhr Kinderfest
Minieisenbahn/ Kinderschminken

17.30 Uhr Auftritt Kindergarten Blankenstein

18.00 Uhr Maibaumaufstellung

anschließend Fackelumzug

19.30 Uhr Tanz mit DJ „Winter“

gastronomische Versorgung 
durch die FFw Blankenstein

Blankenberg
17.00 Uhr Haus der Vereine

gastronomische Versorgung durch den BCC

Harra
18.00 Uhr Feuerwehrgerätehaus

gastronomische Versorgung durch die FFw Harra

Kießling
18.00 Uhr Feuerwehrgerätehaus

gastronomische Versorgung durch die FFw Kießling

Seibis
18.00 Uhr Feuerwehrgerätehaus

gastronomische Versorgung durch die FFw Seibis

Schlegel
18.30 Uhr Feuerwehrgerätehaus

gastronomische Versorgung durch die FFw Schlegel

Birkenhügel
18.00 Uhr Maifeuer – Flurweg (Nähe Autohaus Bauer)

gastronomische Versorgung durch den Jugendverein

Pottiga
18.00 Uhr Feuerwehrgerätehaus

gastronomische Versorgung durch die FFw Pottiga

Neundorf
18.00 Uhr Feuerwehrgerätehaus
20.30 Uhr Fackelumzug

gastronomische Versorgung durch die FFw Neundorf

Kirchgemeinde Harra
Veranstaltungskalender Monat April

Sonntag, 28. März 2010
09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Harra

Freitag, 2. April 2010 Karfreitag
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Harra
14.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Blankenstein

Sonntag, 4. April 2010 Ostersonntag
09.30 Uhr Taufgottesdienst in Harra

Montag, 5. April 2010 Ostermontag
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Harra

Freitag, 9. April 2010
20.00 Uhr Stammtisch

Gaststätte „Zum Rondell“ Birkenhügel

Sonntag, 11. April 2010
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Harra

Dienstag, 13. April 2010
16.15 Uhr Konfirmandenunterricht

Mittwoch, 14. April 2010
16.15 Uhr Tanz-Kids große Gruppe

Donnerstag, 15. April 2010
15.45 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids

Sonntag, 18. April 2010
09.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids
09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Harra

Mittwoch, 21. April 2010
16.15 Uhr Tanz-Kids kleine Gruppe

Freitag, 23. April 2010
19.00 Uhr Fußball für Kinder und Erwachsene

in der Turnhalle Harra

Sonntag, 25. April 2010
09.30 Uhr Predigtgottesdienst in Harra

Montag, 26. April 2010
14.30 Uhr Seniorenkreis in Harra

Dienstag, 27. April 2010
20.00 Uhr Kindermitarbeiterkreis

Mittwoch, 28. April 2010
16.15 Uhr Tanz-Kids große Gruppe

Donnerstag, 29. April 2010
15.45 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids

Freitag, 30. April 2010
18.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Teens

Samstag, 1. Mai 2010
08.00 Uhr Gemeindewandertag

Sonntag, 2. Mai 2010
14.00 Uhr Jubelkonfirmation in Harra

Angaben ohne Gewähr, bitte vergleichen Sie die Termine in der
Tagespresse!
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Fest der Jubelkonfirmation

Am Sonntag, dem 2. Mai 2010 feiert die Kirchgemeinde Harra
das Fest der Jubelkonfirmation mit allen, die 1960, 1950,
1945, 1940 und 1935 in der Kirchgemeinde Harra konfirmiert
wurden.

Wenn Sie daran teilnehmen möchten und bisher keine Einladung
erhalten haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Andrea Bähr
(Telefon 03 66 42/2 24 11).

Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 28. März 2010
09.00 Uhr Pottiga Gottesdienst
10.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst

im Gemeinderaum

Donnerstag, 1. April 2010 Gründonnerstag
18.00 Uhr Ullersreuth Abendmahlsfeier am Tisch 

im Bürgerhaus

Freitag, 2. April 2010 Karfreitag
09.00 Uhr Pottiga Predigtgottesdienst
10.30 Uhr Blankenberg Predigtgottesdienst

in der Kirche
14.30 Uhr Frössen Andacht zur Sterbestunde 

Jesu, in der Kirche

Sonntag, 4. April 2010 Ostersonntag
09.00 Uhr Ullersreuth Osterfestgottesdienst

mit Abendmahl
10.30 Uhr Sparnberg Osterfestgottesdienst

mit Abendmahl
13.30 Uhr Pottiga Osterfestgottesdienst

mit Abendmahl

Montag, 5. April 2010 Ostermontag
09.00 Uhr Frössen Osterfestgottesdienst

mit Abendmahl
10.30 Uhr Blankenberg Oster-Familiengottesdienst

mit Abendmahl

Sonntag, 11. April 2010
14.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst

der evangelischen Freikirche 
im Gemeinderaum

Donnerstag, 15. April 2010
15.45 Uhr Blankenberg Christenlehre

Freitag, 16. April 2010
16.30 Uhr Frössen Konfirmanden
19.30 Uhr Blankenberg Kirchenchor

Sonntag, 18. April 2010
09.30 Uhr Frössen Gemeinsamer Konfirmanden-

Vorstellungs-Gottesdienst für 
Blankenberg, Frössen und 
Ullersreuth

09.30 Uhr Pottiga Gottesdienst

Mittwoch, 21. April 2010
19.30 Uhr Blankenberg Gesprächskreis zur Bibel

Kirchspiel Blankenberg

Donnerstag, 22. April 2010
15.45 Uhr Blankenberg Christenlehre
15.45 Uhr Blankenberg Junge Konfirmanden

Freitag, 23. April 2010
16.30 Uhr Blankenberg Konfirmanden
19.30 Uhr Blankenberg Kirchenchor

Fr-So, 23.-25. April 2010
Blankenberg CEIMZEIT -

Jugendleiterkurs

Konfirmiert werden am … 

Sonntag, 2. Mai 2010 Kantate
10.00 Uhr Blankenberg

Vanessa Macht und Franziska Sari

Sonntag, 16. Mai 2010 Exaudi
13.30 Uhr in Frössen

Christoph Dick und Christian Grüner

Kirchspiel/Pfarramt Blankenberg
Pfarrer Tobias Rösler, Schlossberg 8, 07366 Blankenberg

Telefon: 03 66 42/2 24 18, Fax:   03 66 42/2 80 45
E-Mail: pfarramt@kirchspiel-blankenberg.de

www.bestattungsinstitut_pinske.de
Tag und Nacht auch an Sonn- und Feiertagen.

Wir sind immer für Sie da.

Wir begleiten Sie
seit 1966

Bestattungsinstitut
Herbert Pinske

Büro: SAALBURG-EBERSDORF
Lobensteiner Str. 22a

03 66 51/8 72 45

Büro: SCHLEIZ/GRÄFENWARTH
Schafwiesenweg 4

03 66 47/2 28 46


